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Scheidungen, staatlicher Gerichte 
bzw. die Wiederaufnahme von ge
richtlichen Verfahren beantragen. 
Die S. unterstützt die gesellschaftli
chen Gerichte und prüft ihre Be
schlüsse auf ihre Übereinstimmung 
mit den Rechtsvorschriften der 
DDR. Sie wacht über die Gesetzlich
keit der Strafenverwirklichung, des 
Strafvollzugs sowie des Vollzugs der 
Untersuchungshaft und der Wieder
eingliederung. Der S. obliegt die 
Aufsicht über die strikte Einhaltung 
der Gesetzlichkeit durch die Mini
sterien und andere zentrale Organe, 
die örtlichen Räte, andere Staats
und Wirtschaftsorgane, Kombinate, 
Betriebe, Genossenschaften und an
dere Einrichtungen und gesellschaft
liche Organisationen, Funktionäre 
und Bürger (allgemeine Gesetzlioh- 
keitsaufsicht). Sie hat die notwendi
gen Befugnisse, um die Untersu
chung von Gesetzesverletzungen 
selbst durchzuführen oder von ande
ren Organen und Leitern zu verlan
gen. Als Maßnahme zur Beseitigung 
von Verletzungen der Gesetzlichkeit 
stehen ihr insbesondere Protest, 
Hinweis, Verlangen zur Einleitung 
von Disziplinär- oder Ordnungs
strafverfahren sowie zur Wiedergut
machung materieller Schäden zur 
Verfügung. Die S. führt das Strafre
gister una die Kriminalstatistik. Sie 
ist für die Analyse der Kriminalität 
verantwortlich. Die S. übt ihre Tä
tigkeit in engem Zusammenwirken 
mit anderen staatlichen Organen 
und gesellschaftlichen Organisatio
nen aus und verbindet ihre Auf
sichtstätigkeit immer eng mit der ge
sellschaftlichen Aktivität zur Durch
setzung der sozialistischen Gesetz
lichkeit und zur Gewährleistung von 
Ordnung und Sicherheit sowie mit 
der Rechtspropaganda. Die S. hat 
eine besondere Verantwortung für 
die Koordinierung ihrer Tätigkeit 
mit der der —<• Gerichte und der Si
cherheitsorgane. Sie wertet die Er
gebnisse ihrer Aufsichtstätigkeit aus, 
damit die Staats- und Wirtschaftsor

gane und gesellschaftlichen Organi
sationen Schlußfolgerungen für eine 
wirksame Vorbeugung von Strafta
ten und anderen Rechtsverletzungen 
ziehen. Einen bedeutenden Platz 
nehmen dabei der —<• Ministerrat der 
DDR und seine Organe, die —► örtli
chen Volksvertretungen und ihre Or
gane und die —<■ Gewerkschaßen ein. 
So stärkt die S. die Gesetzlichkeit in 
der staatlichen Leitungstätigkeit, si
chert die Rechte der Bürger und die 
Verwirklichung ihrer Pflichten und 
fördert die Erziehung zur freiwilli
gen, bewußten Einhaltung des sozia
listischen Rechts. Die S. gliedert sich 
in die Dienststellen des General
staatsanwalts, die der Staatsanwälte 
der Bezirke und der Kreise und der 
Militärstaatsanwälte. Alle Staatsan
wälte werden vom Generalstaatsan
walt der DDR berufen. Ihre Beru
fung, Tätigkeit und Abberufung ist 
wie auch die Grundsätze der Orga
nisation und Tätigkeit der S. durch 
das Gesetz über die Staatsanwalt
schaft der DDR vom 7.4. 1977 
(GBl. I 1977, Nr. 10) geregelt.

Staatsapparat: die staatlichen
Organe, Institutionen und Einrich
tungen des sozialistischen Staates, 
mittels derer die gewählten Macht
organe, die —Volksvertretungen, 
staatliche Funktionen ausüben. Die 
systematische ideologische, kader
mäßige und organisatorische Festi
gung des S. ist ein ständiges Anlie
gen der Partei der Arbeiterklasse als 
der führenden Kraft der sozialisti
schen Gesellschaft. Volksvertretun
gen und S. sind eine unauflösliche 
Einheit. Die Tätigkeit des S. und 
seine Leistungsfähigkeit fördern die 
Machtausübung durch die Arbeiter
klasse und ihre Verbündeten mittels 
ihrer gewählten Volksvertretungen, 
wie umgekehrt die Volksvertretun
gen als vollständige Verkörperung 
des demokratischen Charakters der 
Staatsmacht zugleich die Grundlage 
des sozialistischen S. sind. In der dia
lektischen Einheit von Volksvertre-


